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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL, DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 
: ::. 

_: •' :· VOM 

20. März 1970 ··· Nr'. 1456 

r)as -~~u~Dep~irt~ment -beabsichtigt, im Rahmen des Strassen- und 
,-, 

.. :ßrückenbauprögramtriE~s 1962, Teilprogramm 1970 1 die Kantonsstrasse 

-~/on Kriegst·ett.en riäch Rechers.wil, auf Gemeindegebiet _von Krieg

stetten und Halten, mit einem westseitigen T~ottoi~~~ versehen. 
. . ~ . . . : ., .. 

t! : . . 

Der vom Ingenieurbüro Rüegg in Grenchen im Auftrß;ge des Kantonalen 

Tiefbauamtes.ßUsgear_beitete Strassen- und Baulinienplan gelangte 

in der Zeit vom 19. 'Januar - 18. Februar 1970 auf dem Kreisbauamt 

I in Solothurn und in den Schulhäusern von Kriegstetten und Halten 

zur öffentlichen Auflage. 

Innert der Auflagefrist gingen vier Einsprachen ein, nämlich von~ 

1. Herrn Walter Steiner, Landwirt, Halten 

2. Herrn Franz Steiner, Landwirt, Halten 

3. Herrn Hubert: Lütni,_>PTT--Angesteil~~r, Halten · -··· ., 
... 

4. Heri'niJ'.osef Lüthi, tkndwirt,Halten ·-- .· . ,_~ ·.' ... 
. -·:···.·. ·'-

_;Anlässlic:h' der Einspracheverhandlungen vo1n: 3. Mä;rz,,J.9'7p. in Halten 

~rmrde -d~h vörgenannten Grundeigentümern. die Züs}cherüng abgegeben, 

dass. sämtliche Anpassungen fachgernäss. a.usgef'ühr~ W1er(i'~'n und dass 

eine' tctdeliose. Instandstellung des. allfällig b~~-ti~ptu~:h.ten Landes 
. ' .. · .. . . .... ·:,_ 

erfolgen werde. Die Fragen der Entschädigurigeh 1.1p.;d Irikonvenienzen 
.. _-._, 

werden in diesem Verfahren nicht behandelt. Dies'e 'bilden Gegenstand 

des Landerwerbsverfahrens, das vor dem Trottoirausbau durchgeführt 

vrerden muss. Hierauf haben sämtliche Grundeigentümer ihre Ein

sprachen schriftlich zurückgezogen. Die Einsprachen sind daher 

als durch Rückzug erledigt, abzuschreiben. 

20135 • 100000 -1969 



- 2 -

Es wird 
beschlossen~ 

1. Der aufgelegte Strassen- und Baulinienplan "Kantonsstras se 
Kriegstetten-Recherswil (Trottoirausbau)", welcher die Ein
wohnergemeinden Kriegstetten und Halten berührt, wird 
genehmigt. 

2. Vom Rückzug der vier eingegangenen Einsprachen wird Kenntnis 
genommen. 

3. Für den Fall, dass mit: den betreffenden Grundeigentümern 
über den Erwerb des erforderlichen Landes keine . gütliche 
Einigung zustande kommt, wird das Exprop:r:iationsverf'ahren 

·eingeleitet. 
Das Bau-Departement wird mit dem Vollzug beauftragt. 1 

Der Staatsschreiber 

Bau-Departement (2) . 
Jur. Sekretär des Bau-Departerneutes (2) 
Kant. Tiefbauamt (5), mit 1 genehmigten Plan 
Kant. Planungsstelle, mit 1 genehmigten Plan 
Kreisbauamt I, 4500 Solothurn, mit 1 genehni.igten'Plan 
Arnmanna.mt der Einwohnergemeinde, 4566 Kriegstetten, 

mit l·genehmigten Plan . 

., 

Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4566 Halten, mit 1 genehmigten 
Plan · · \ 

Sämtliche Einsprecher '- · 
Präsident der Kant. Schätzungskommission, HerruFritz 

Schürch, Dulliken 
Amtsblatt (Publikation der Genehmigung) 
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